
Bekanntmachung der Gemeinde Erndtebrück 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Recyclingplatz“ in der Gemeinde Erndtebrück, 

Gemarkung Balde 

Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat am 03.05.2023, gemäß § 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), geändert durch Gesetz vom 

04.01.2023 (BGBl. I S. 6), die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes als Sondergebiet 

mit der Zweckbestimmung „Recyclingplatz“ in der Gemarkung Balde, für die geplante Errichtung eines 

Recyclingplatzes beschlossen.  

Dieser Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht 

Das Änderungsgebiet umfasst folgenden Bereich: Gemarkung Balde, Flur 1, Flurstück 452. Der 
Geltungsbereich liegt nordöstlich der Ortslage Erndtebrück-Schameder, unmittelbar östlich der Straße 
„Zum Flugplatz“ und unmittelbar nördlich der Kreisstraße 45. In dem nachstehenden Übersichtsplan ist 
der Geltungsbereich dargestellt: 
 

 
    (ohne Maßstab) 

 
 
Erndtebrück, den 06.01.2025 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. Gronau 
(Gronau) 


